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Aushangpflichtige Gesetze

Vielfältige Rechtsvorschriften verpflichten den Arbeitgeber dazu, in seinem
Betrieb Rechtsvorschriften den Arbeitnehmern durch Aushang bekannt zu
machen. Hintergrund ist zum einen der Arbeitsschutz, der nach Auffassung
des Gesetzgebers am besten dann gewährleistet wird, wenn die Arbeitneh-
mer von Vorschriften, die zu ihrem Schutz bestimmt sind, auch Kenntnis
nehmen können. Hier schreiben die entsprechenden gesetzlichen Vorschrif-
ten eine Bekanntmachung durch Aushang im Betrieb vor. Daneben können
Regelungen, die der betrieblichen Ordnung dienen (z.B. Pausenzeiten,
Benutzungsanordnungen für betriebliches Gerät, Parkplatznutzungsord-
nung usw.) ebenfalls ausgehängt werden.

Folgende Gesetze unterliegen einer Aushangpflicht und sind in dieser Bro-
schüre abgedruckt:

) Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
) Arbeitsgerichtsgesetz (Auszug)
) Arbeitszeitgesetz
) Bürgerliches Gesetzbuch (nur arbeitsrechtliche Vorschriften)
) Jugendarbeitsschutzgesetz
) Jugendarbeitsschutzuntersuchungsverordnung
) Ladenschlussgesetz
) Mutterschutzgesetz
) Strahlenschutzgesetz
) Strahlenschutzverordnung
) Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (Auszug)

Weiterhin aushangpflichtig sind Heimarbeitsgesetz, Seearbeitsgesetz, -
Druckluft- und Strahlenschutzverordnung. Diese Vorschriften sind aus
Umfangsgründen hier nicht abgedruckt. Sie betreffen nur Betriebe, die aus-
drücklich in den Regelungskreis dieser Vorschriften fallen.

Zusätzlich, da aus betrieblichen oder gesetzgeberischen Gründen ange-
bracht, wurden abgedruckt:

) Arbeitsstättenverordnung
) Biostoff-Verordnung
) Bundesdatenschutzgesetz (Auszug)
) Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
) Bundesurlaubsgesetz
) Gendiagnostikgesetz (Auszug)
) Kinderarbeitsschutzverordnung
) Nachweisgesetz
) Pflegezeitgesetz
) Unfallversicherungsanzeige-Verordnung
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Alle abgedruckten Gesetze wurden mit einer kurzen Einleitung versehen, aus 
denen die arbeitsschutzrechtliche Relevanz und die Bedeutung für die 
betriebliche Praxis deutlich wird.

Daneben gibt es die Möglichkeit oder teilweise auch die Verpflichtung, weitere 
Aushänge vorzunehmen. So sieht das Tarifvertragsgesetz in § 8 eine Ausle-
geverpflichtung von Tarifverträgen vor, Verstöße dagegen sind aber nicht 
sanktioniert. Werden jedoch Tarifverträge nicht in zumutbarer Weise ausge-
legt (d.h. so, dass der Arbeitnehmer ohne größeren Aufwand davon Kenntnis 
nehmen kann), so sieht die Rechtsprechung vor, dass der Arbeitgeber sich 
nicht immer darauf berufen kann, was z.B. für Ausschlussfristen gelten. Selbi-
ges gilt für Betriebsvereinbarungen nach dem Betriebsverfassungsgesetz, 
das z.B. auch im Rahmen der Betriebsratswahlen weitere Aushangverpflich-
tungen vorsieht.

Aushangpflicht

Die Aushangpflicht besteht für jeden Betrieb, der Arbeitnehmer beschäftigt. 
Die Rechtsform des Betriebes, wie auch dessen Größe, ist dabei unbeachtlich.

Der Aushangpflicht kommt der Arbeitgeber dann nach, wenn er die ent-
sprechenden Vorschriften an einem „Schwarzen Brett“ bekannt macht. Die-
ses muss für alle Arbeitnehmer gut zugänglich sein. Die gesetzlichen Vor-
schriften müssen – selbstverständlich – auf dem aktuellen Stand  sein. Die  Art  
und Weise, wie dieses „Schwarze Brett“ beschaffen ist, unterliegt der betrieb-
lichen Praxis. Besteht ein Betrieb aus mehreren Teilen (z.B. Filialbetrieb, 
Unternehmen erstrecken sich über große Flächen und verschiedene Baukör-
per oder Stockwerke), muss in jeder dieser Betriebsteile ein Aushang erfol-
gen. Das Gesetz sieht in der Regel neben dem Aushang auch eine Auslegever-
pflichtung vor. Es bleibt dem Arbeitgeber überlassen, ob er die Regelungen 
tatsächlich aushängt oder auslegt, auf alle Fälle gelten die Grundsätze der 
bestmöglichen Zugänglichkeit. Dabei ist zu beachten, dass dem Arbeitneh-
mer die Vorschriften so zugänglich gemacht werden, dass er diese ohne Kon-
trolle oder Beobachtung durch Vorgesetzte einsehen kann. Er muss sie auch 
stets einsehen können, d.h., dass der Aushang oder die Auslage in Betriebs-
räumen, die nicht immer zugänglich sind, nicht ausreicht.

Verstöße gegen die Aushangpflicht haben verschiedene Folgen:

Wurde der Aushang unterlassen oder fehlerhaft vorgenommen (z.B. Aus-
hang veralteter Gesetze) und war dies ursächlich für einen Schaden, den der 
Arbeitnehmer erlitten hat, kann dieses zivilrechtliche Rechtsfolgen haben, 
die in Schadensersatzansprüchen oder Ansprüchen auf Widerruf (bei Per-
sönlichkeitsrechtsverletzungen) bestehen können. Einige der aushangpflich-
tigen Gesetze sehen auch vor, dass der unterbliebene oder fehlerhafte Aus-
hang mit Bußgeldern bedroht ist. Verstöße gegen betriebsverfassungs-
rechtliche Aushangverpflichtungen, z. B. im Zusammenhang mit der 
Betriebsratswahl, können eine Wahlanfechtung zur Folge haben.

Die Textsammlung berücksichtigt alle bis zum Redaktionsschluss (31.7.2020) 
vorliegenden Änderungen der abgedruckten Gesetze.
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